
 

Gemeinde Meeder 
  

   Landkreis Coburg (OFR)   

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag     8:00 Uhr – 12:00 Uhr 

  zusätzlich Dienstag 14:00 Uhr – 16:30 Uhr 

  zusätzlich Donnerstag 14:00 Uhr – 18:00 Uhr 

   

Gemeindekasse:   8:00 – 12:00 Uhr 

Montag bis Freitag   8:00 Uhr – 12:00 Uhr   
  zusätzlich Donnerstag 16:00 Uhr – 18:00 Uhr   
    
Kontakt: 

  

Telefon (Vermittlung) 09566/9223-0    
Telefax 09566/9223-33   
E-Mail info@gemeinde-meeder.de    
Web www.gemeinde-meeder.de    
    

  

W-PlaGe-150529-Fr 

  

Gemeinde Meeder – Bahnhofstraße 1 – 96484 Meeder 

 

 Piratenpartei Deutschland 

 Herrn Reinhold Deuter 

 Wahlkampfkoordinator 

  

  
 Nur per E-Mail an reinhold.deuter@piraten-oberbayern.de 
  

    

Ihr Antrag vom Unsere Zeichen Sachbearbeiter: Herr Friedrich 
03.04.2019 (bei Antwort bitte stets angeben) Tel: 09566/9223-26; E-Mail: bjoern.friedrich@gemeinde-meeder.de 

Az: 6132.0:Plakate/2019/Europawahl-Fr  

ID-Nr.: 150529  Meeder, 15.04.2019 

 
Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG); 

Erlaubnis zur Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsflächen gemäß Artikel 18 Absatz 1 

BayStrWG, sogenannte Plakatierungsgenehmigung (PlaGe) 

hier: Wahlwerbung anlässlich der Europawahl am Sonntag, den 26. Mai 2019           

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Deuter, 

 

zwar ergeht die Plakatierungsgenehmigung anlässlich dieser Wahl ohne Gebührenerhebung,  

die darin enthaltenen Bedingungen und Auflagen sind jedoch dringend einzuhalten.  

 

Die Gemeinde Meeder wird die Plakatierungen in ihrem Gemeindegebiet fortwährend 

kontrollieren. Werbeträger, die den Auflagen und Bedingungen der Plakatierungsgenehmigung 

nicht gerecht werden, haben keine Legitimation. Diese wird die Gemeinde Meeder 

kostenpflichtig entfernen lassen, wie in der Plakatierungsgenehmigung auch ausdrücklich 

ausgesagt. 

 

Eindringlich erhalten alle Plakatierungsgenehmigungsinhaber die Bitte, von einer Anbringung 

von Werbeträgern in extremer Höhe abzusehen. Die Anbringung und Entfernung von Plakaten 

z.B. an Laternenmasten in besonderer Höhe ist mit einigen Sicherheitsrisiken verbunden und 

bedeutet auch für die Gemeinde Meeder erhöhten Arbeits- und Sicherungsaufwand. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. 

i. A. 

Herr Friedrich 
 

mailto:info@gemeinde-meeder.de
http://www.gemeinde-meeder.de/

